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Stadtratssitzung vom 1. Dezember 2011
Eingänge
Es werden folgende parlamentarische Vorstösse eingereicht und an den Gemeinderat weitergeleitet:

1. Dringliche Motion Henri-Charles Beuchat (CVP), Roland Jakob (SVP): Einleitung eines Exmissionsverfarens gegen die Mieter der Reithalle
2. Dringliches Postulat Fraktion GFL/EVP (Daniela Lutz-Beck/Lukas Gutzwiller, GFL): Projektierungskredit Stadttheater Bern – Erfahrungen nutzen, Optionen offenhalten
3. Dringliche Interpellation Fraktion BDP/CVP (Martin Schneider, BDP/Béatrice Wertli, CVP): Wie viel Wert hat ein Stadtratsbeschluss?
4. Dringliche Interpellation Fraktion FDP (Alexander Feuz, FDP): Unzulässige Privilegierung der Reithalle durch den Gemeinderat? Wieso unterschlägt der Gemeinderat dem Stadtrat wichtige Angaben betreffend Reithalle?
5. Interfraktionelle Motion GB/JA!, SP/JUSO, GFL/EVP (Monika Hächler, GB/Silvia Schoch-Meyer, SP/Rania Bahnan Büechi, GFL): Neubau Aula Länggasse – die Quartierbevölkerung einbeziehen und Optionen prüfen!
6. Interfraktionelle Motion GFL/EVP, SP/JUSO, GB/JA!, GLP (Matthias Stürmer, EVP/Giovanna Battagliero, SP/Rahel Ruch, JA!/Michael Köpfli, GLP): Erarbeitung und Umsetzung einer Open Source Förderstrategie der Stadt Bern
7. Motion Fraktion SP/JUSO (Miriam Schwarz, SP): Fussgänger- und velofreundliche Ampelsteuerung der Kreuzung Monbijou/Eigerstrasse (Haltestelle Sulgenau)
8. Motion Fraktion SVPplus (Roland Jakob/Manfred Blaser, SVP): Kein sofortiger Rückbau der Halenstrasse!
9. Motion Beat Gubser (EDU): Keine weiteren Subventionen für das politische Zentrum Reitschule
10. Postulat Fraktion GB/JA! (Hasim Sancar, GB): Kriterien für Werbung in den städtischen Gebäuden
11. Postulat Fraktion GLP (Michael Köpfli/Kathrin Bertschy, GLP): Reduktion der Velodiebstähle durch Ködervelos mit einem GPS-Sender
12. Interpellation Fraktion FDP (Alexander Feuz, FDP): Gelten die Verkehrsregeln für alle? Oder Privilegierung der Stadtnomaden/Zaffaraya Stadttauben Co.?
13. Kleine Anfrage Jacqueline Gafner Wasem (FDP): Tram Region Bern – Betriebliche Optimierungen (Veränderungen des heutigen Angebotes) als Alternative zu einer zweiten Tramachse zur Entlastung der Innenstadt
14. Kleine Anfrage Rudolf Friedli (SVP): Gestützt auf welche Rechtsgrundlagen bezahlt die Stadt Bern die Miete für die Reitschule?
15. Kleine Anfrage Rania Bahnan Büechi, Manuel C. Widmer (GFL): Tourismusförderung – Wie und wann geht es mit der Tourismusförderabgabe TFA weiter?


andere Eingänge
-
Dringliche Motion Henri-Charles Beuchat (CVP), Roland Jakob (SVP): Einleitung eines Exmissionsverfarens gegen die Mieter der Reithalle

Kürzlich entschieden die Betreiber der Reitschule den verkürzten Leistungsvertrag nicht zu unterzeichnen. Somit befinden sich die Betreiber der Reithalle in einem vertragslosen Zustand mit der Stadt Bern.

Der Gemeinderat wird aufgefordert folgende Massnahmen zu ergreifen:

1. Das Geld für die Miete der Reithalle nicht mehr an die Stadtbauten Bern zu überweisen aufgrund des vertragslosen Zustandes mit der Reithalle
2. Eine Kündigung des Mietverhältnisses zwischen Reithalle und der Stadt Bern (Stadtbauten) wegen Zahlungsverzug sowie mangelnder Rücksicht- und Sorgfaltnahme (OR 257d und ff)

3. Einleitung eines Exmissionsverfahrens durch den Gemeinderat bei welchem der Mieter der Reithalle auf entsprechendes Gesuch des Vermieters durch den Richter angewiesen wird, das Mietobjekt zu verlassen.

Bereits vor dem Kündigungstermin kann das Gesuch gestellt werden, wenn der Mieter (beweisbar!) erklärt, er werde so oder anders nicht ausziehen (damit zeigt er ja gerade, dass er nicht ausziehen will). Wenn das Exmissionsgesuch anhängig gemacht wurde, hat der Exmissionsrichter in diesem Fall auch über die Gültigkeit der Kündigung zu befinden, womit das Mietamt „ausgeschaltet“ wird (OR 274g).

Begründung der Dringlichkeit

Die Stadt Bern beabsichtigt den Betrag von rund 80'000 Franken für die Miete im ersten Quartal im Dezember an die Stadtbauten Bern zu überwiesen. Der Vorstoss muss daher vor dieser Transaktion im Stadtrat behandelt werden.

Bern, 1. Dezember 2011

Dringliche Motion Henri-Charles Beuchat (CVP), Roland Jakob (SVP): Ueli Jaisli, Kurt Rüegsegger, Rudolf Friedli, Eveline Neeracher, Manfred Blaser, Simon Glauser

Die Dringlichkeit wird vom Büro des Stadtrats bejaht.

Dringliches Postulat Fraktion GFL/EVP (Daniela Lutz-Beck/Lukas Gutzwiller, GFL): Projektierungskredit Stadttheater Bern – Erfahrungen nutzen, Optionen offenhalten

Das Stadttheater wurde zwischen 1899 und 1903 erbaut und benötigt eine Gesamtsanierung. In derselben Bauepoche wurden in ganz Europa Stadttheater in ähnlichem Stil gebaut, welche inzwischen auch saniert werden mussten.

Parallel zu den Arbeiten am Vorprojekt wurde beim Zürcher Architekturbüro Dürig AG eine Potentialstudie in Auftrag gegeben, die von einer so grossen Investition in einen bestehenden Bau abriet, umso mehr als dessen Proportionen kein optimales Verhältnis zwischen Zuschauerraum und Bühne zulassen. Stattdessen empfahl die Potentialstudie einen Neubau für 2 bis 3 Sparten. Im Juni 2010 beschloss der Gemeinderat, die Idee eines Neubaus nicht weiter zu verfolgen. Im nächsten Jahr soll die Projektierung erfolgen. Im Rahmen dieser Projektierung fordert die GFL/EVP Fraktion den Gemeinderat auf, folgende Punkte zu prüfen und die Prüfresultate in den Projektbericht einfliessen zu lassen.

1. Bei der Projektierung, sollen Erfahrungen bei der Sanierung von mehreren vergleichbaren Theaterbauten in Europa berücksichtigt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Erfahrungen bei bereits erfolgten Sanierungen oder bei dem Entscheid für einen Ersatzneubau (z.B. Basel) wichtige Erkenntnisse für die Sanierung oder den Ersatzneubau in Bern liefern werden.

2. In der vom Zürcher Architekturbüro Dürig AG durchgeführten Potentialanalyse wurde der Neubau des Stadttheaters empfohlen. Wir bitten den Gemeinderat im Rahmen der Projektierung dies erneut zu prüfen, insbesondere auch einen Ersatzneubau am Standort Kornhausplatz. Dabei soll auch der langfristige ökologische und ökonomische Nutzen eines Neubaus in die Prüfung einfliessen.

3. Bis zum Abschluss der Projektierung (spätestens bis Ende 2012) soll der Gemeinderat dem Stadtrat über mögliche Ersatzstandorte Bericht erstatten. Dabei sollen auch Standorte geprüft werden, welche zentral aber nicht direkt in der Altstadt liegen.

4. Wir bitten den Gemeinderat im Projektbericht ebenfalls festzuhalten, wer die Gesamtverantwortung für die Sanierung oder den Neubau tragen wird, da sich die Strukturen rund um das Theatergebäude (StaBe) und die Theaterleitung (neuer Intendant, neuer Verwaltungsrat, neue Geschäftsführung) im Umbruch befinden.

Begründung der Dringlichkeit
Die Dringlichkeit entsteht bei der Bewilligung des Projektskredits durch den Stadtrat der Stadt Bern. Das Postulat erwartet, dass die Punkte sinnvollerweise im Rahmen der Projektierung durch die Projektverantwortlichen behandelt werden, damit der Baukredit in der ersten Hälfte 2012 dem Volk vorgelegt werden kann.

Bern, 1. Dezember 2011

Dringliches Postulat Fraktion GFL/EVP (Daniela Lutz-Beck/Lukas Gutzwiller, GFL): Daniel Klauser, Peter Künzler, Martin Trachsel, Susanne Elsener, Prisca Lanfranchi, Manuel C. Widmer, Rania Bahnan Büechi, Matthias Stürmer, Tania Espinoza
Die Dringlichkeit wird vom Büro des Stadtrats bejaht.

Dringliche Interpellation Fraktion BDP/CVP (Martin Schneider, BDP/Béatrice Wertli, CVP): Wie viel Wert hat ein Stadtratsbeschluss?

Im Zuge der Ablehnung des vom Stadtrat verabschiedeten Leistungsvertrags IKUR seitens der Reitschule hat sich die verantwortliche Kaderperson aus der Verwaltung in der Presse dahingehend geäussert, dass die Stadt auch ohne Leistungsvertrag mit der Reitschule das Geld überweisen will. In diesem Zusammenhang stellt sich die Fraktion BDP/CVP folgende Fragen:

1. Darf die Stadt Gelder überweisen, ohne einen rechtskräftigen Vertrag zu haben?

2. Der Stadtrat hat einen einjährigen Leistungsvertrag mit der IKUR beschlossen. Welche rechtliche Grundlage legitimiert die Verwaltung, das Geld auch ohne Unterschrift der zweiten Vertragspartei auszuzahlen?

3. Findet es der Gemeinderat zielführend, der Reitschule das Geld auszubezahlen, wenn sie das gar nicht will (Vertrag abgelehnt!)?

4. Wer oder was legitimiert die Verwaltung (Frau Schaller), über den Kopf des Parlaments hinweg einen solchen Entscheid zu treffen und breit zu kommunizieren?

Begründung der Dringlichkeit
Die Thematik rund um den IKUR-Leistungsvertrag befindet sich bereits im wachsenden Schaden. Um Gespräche und eventuelle Vertragsverhandlungen mit der Reitschule zu führen, muss die Stadt sich so schnell als möglich über das Wie im Klaren sein und dazu ist die schnellstmögliche Beantwortung obiger Fragen unabdingbar.

Bern, 1. Dezember 2011

Dringliche Interpellation Fraktion BDP/CVP (Martin Schneider, BDP/Béatrice Wertli, CVP): Kurt Hirsbrunner, Sonja Bietenhard, Martin Mäder, Roland Jakob, Simon Glauser, Vinzenz Bartlome, Bernhard Eicher, Alexandre Schmidt, Jacqueline Gafner Wasem, Dolores Dana, Robert Meyer, Alexander Feuz, Mario Imhof, Ueli Jaisli, Jimy Hofer, Kurt Rüegsegger, Rudolf Friedli, Manfred Blaser, Beat Gubser
Die Dringlichkeit wird vom Büro des Stadtrats bejaht.

Dringliche Interpellation Fraktion FDP (Alexander Feuz, FDP): Unzulässige Privilegierung der Reithalle durch den Gemeinderat? Wieso unterschlägt der Gemeinderat dem Stadtrat wichtige Angaben betreffend Reithalle?

Angesichts der Antwort des Gemeinderates auf die dringliche Interpellation Nr. 11.000271 Abschluss eines Subventionsvertrags mit der Reithalle: „welcome to hell“ und der offensichtlichen grossen Diskrepanz der darin enthaltenen Ausführungen zur Stellungnahme der Kantonspolizei (Schreiben an den Gemeinderat vom 3.10.2011) stellen sich Fragen, wieso der Gemeinderat die Betreiber der Reithalle offensichtlich schützt und der Gemeinderat die Reithalle gegenüber anderen Gewerbegenossen privilegiert.

Insbesondere interessiert, wieso die Stadt und die Gewerbepolizei offenbar nichts dagegen unternommen haben, obwohl die Betreiber der Reithalle die Bewilligung vom 3.1.2011 nicht einhalten und regelmässig Verstösse zur Anzeige gebracht werden und dem Gemeinderat dies bekannt war.

Betreffend die Sicherheitsproblematik wurde der Gemeinderat vom Interpellanten in seiner Eingabe zudem ausdrücklich gebeten, mit den zuständigen Polizeidienststellen der Kantonspolizei diverse Fragen zu beantworten, darunter die Frage 3: „Wie entwickelte sich die Zusammenarbeit mit den Ansprechpartnern der Reithalle vor der Abstimmung 2010, nach der Abstimmung 2010?“.
Der Gemeinderat beantwortete diese Frage dahingehend, dass die Zusammenarbeit ergebnisorientiert und gut sei. Die Kantonspolizei hingegen hat in ihrer Stellungnahme an den Gemeinderat vom 3.10.2011 u.a. festgehalten, dass „die Betreibenden der Reithalle die Sicherheit nicht gewährleisten können bzw. wollen (…). Eine Umsetzung der Abmachungen hatte bis dato keine grosse Nachhaltigkeit (…). Die sehr zeitintensiven langjährigen Bemühungen, mittels Gesprächen eine vernünftige Lösung zu finden, haben bis heute nicht zum gewünschten Erfolg geführt.“
Nach Auffassung des Interpellanten kann hier nicht mehr nur von einer anderen Interpretation der Polizei oder einem blossen Versehen ausgegangen werden. Zumal der Stadtpräsident in seinen Angaben gegenüber den Medien vor der Debatte im Stadtrat die Schliessung der Reithalle infolge ausbleibenden Zahlungen als Affront ansah und er somit kein Interesse hatte, dass die abweichende Beurteilung der Kantonspolizei dem Parlament zur Kenntnis gelangt, da dies die Verlängerung der Verträge mit der Reithalle gefährdet hätte.

Der Gemeinderat ist deshalb gebeten, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

1. Was waren die Gründe, weshalb der Gemeinderat, obwohl er in der Interpellation des Unterzeichnenden explizit dazu aufgefordert wurde, die offensichtlich diametral abweichende Beurteilung der Kantonspolizei betr. Frage 3 dem Stadtrat in seiner Antwort unterschlagen hat?

2. Was waren die Gründe, wieso er auch bei Beantwortung der Frage 5 nicht erwähnte, dass die Betriebsbewilligung vom 3.10.2011 von der Reithalle nicht eingehalten wurde?

3. Wie beurteilt der Gemeinderat sein Verhalten gegenüber dem Parlament, wenn er dieses in entscheidender Frage (Fragen 3 und 5) nicht vollständig informiert und die offensichtlich divergierenden Auffassungen der Polizei unterschlägt, obwohl diese für das Traktandum (Verlängerung der Leistungsverträge mit der Reithalle) von grosser Bedeutung sind und die Möglichkeit bestanden hätte, die abweichende Beurteilung der Kantonspolizei in der Antwort zu erwähnen?

a. Wie stellt sich der Gemeinderat zum Vorwurf, er habe für die Reithalle unangenehme Tatsachen (Nichteinhaltung Betriebsbewilligung vom 3.10.2011, Beanstandungen /Zusammenarbeit mit den Betreibern der Reithalle) vor dem Stadtrat bewusst verheimlichen wollen, um die Abstimmung betr. der Verträge zu gewinnen?

b. Handelte es sich dabei allenfalls nur um ein blosses Versehen des Gemeinderats in der Beantwortung? Wenn Ja, wer hätte dieses zu verantworten?

c. Wieso hat der Gemeinderat die diametral andere Auffassung der Polizei nicht zumindest in seiner Antwort wiedergegeben, dies zumal explizit auch nach der Auffassung der Polizei gefragt wurde?

4. Wie stellt sich der Gemeinderat zum Vorwurf, dass die Betreiber der Reithalle trotz offensichtlichem Nichteinhalten der Betriebsbewilligung nicht mit einer Schliessung rechnen mussten und sie privilegiert waren? Liegt hier nicht eine Begünstigung dieses Betriebes vor?

5. Was haben der Gemeinderat, resp. die zuständigen Organe Gewerbepolizei wegen der Nichteinhaltung der Betriebsbewilligung vom 3.1.2011 unternommen? Was haben sie 2009/2010 unternommen?

6. Falls die Gewerbepolizei in den vergangenen Jahren doch aktiv geworden wäre;

a. wie viele und was für Interventionen der Gewerbepolizei gab es wegen der Reithalle?

b. wie und bei welcher Instanz haben die entsprechenden Verfahren geendet?

c. wieso kam es trotz Anzeigen nicht zur Schliessung?

d. gab es andere Sanktionen?

e. wer hat dies entschieden?

f. sind noch Verfahren hängig?

7. Liegt in der privilegierten Behandlung der Reithalle nicht eine Ungleichbehandlung mit anderen Gewerbegenossen vor (z.B. in der Altstadt, die in der Regel bei auch geringeren Verstössen gebüsst, verzeigt oder deren Betrieb gar die Schliessung angedroht wird)? Was wären allenfalls die Gründe für die Privilegierung der Reithalle gegenüber anderen Betrieben?

8. Wer hat dieses Vorgehen zu verantworten?

9. Ist der Gemeinderat gewillt in Zukunft die für alle gültige Rechtsordnung auch in Bezug auf die Reithalle durchzusetzen? Was für verbindliche Zusagen kann er dafür abgeben, dass in Zukunft die Betriebsbewilligung eingehalten wird? Welche Konsequenzen zieht der Gemeinderat bei Nichteinhaltung?

10. Wieso will die Stadt Bern (gemäss Interview mit Frau Veronica Schaller) trotz des Umstandes, dass die Reithalle nach wie vor keinen Vertrag unterzeichnet hat und die Betriebsbewilligung von ihr nicht eingehalten wird, die Miete gleichwohl überweisen? Der Umstand, dass dieser Posten im Budget enthalten ist, rechtfertigt keine Überweisung. Die Zustimmung zum Budget ist bloss eine Ermächtigung, Mittel auszugeben und keine Verpflichtung. Weiter besteht die Möglichkeit, dass die Reithalle kurz nach Überweisung der Miete aus gewerbepolizeilichen Gründen geschlossen werden muss. Wie nimmt der Gemeinderat dazu Stellung?

Begründung der Dringlichkeit
Angesichts der neusten Medienberichte ist davon auszugehen, dass Vertragsverhandlungen mit der Reithalle rasch wieder aufgenommen werden und die Verträge umgehend wieder der zuständigen Kommission und dem Stadtrat vorgelegt werden sollen. Die Beantwortung dieser Fragen hat vorher zu erfolgen, da deren Kenntnis für die weiteren Verhandlungen unabdingbar ist.

Bern, 1. Dezember 2011
Dringliche Interpellation Fraktion FDP (Alexander Feuz, FDP): Mario Imhof, Yves Seydoux, Jacqueline Gafner Wasem, Alexandre Schmidt, Dolores Dana, Jimy Hofer, Roland Jakob, Henri-Charles Beuchat, Martin Schneider, Kurt Hirsbrunner, Eveline Neeracher, Manfred Blaser
Die Dringlichkeit wird vom Büro des Stadtrats bejaht.
Interfraktionelle Motion GB/JA!, SP/JUSO, GFL/EVP (Monika Hächler, GB/Silvia Schoch-Meyer, SP/Rania Bahnan Büechi, GFL): Neubau Aula Länggasse – die Quartierbevölkerung einbeziehen und Optionen prüfen!

Das 120 Jahre alte Grosse Länggassschulhaus muss saniert werden. Im gleichen Zug soll durch den Bau einer neuen Aula der ausgewiesene Bedarf für Elternabende, Lehrerkonferenzen, Schülerversammlungen, Projektwochen, Theateraufführungen, aber auch für Quartier- und Vereinsanlässe, gedeckt werden. Die Stadtbauten planen deshalb vor dem Grossen Länggasschulhaus eine Aula zu bauen.

Die Stadtbauten haben bereits ein Wettbewerb durchgeführt und daraus ein Bauprojekt ausgewählt, ohne die Quartierbevölkerung in die Evaluation einzubeziehen oder zu informieren: Die Aula soll zwischen den schattenspendenden Bäumen vor dem Grossen Länggassschulhaus zu stehen kommen.

Dieser Platz wurde erst vor acht Jahren im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung eingerichtet. Auf dem Spielplatz hat es seit Jahrzehnten Platz für den Verein Kind, Spiel und Begegnung Länggasse (VKSB) und er wird auch von den Kindern des Quartiers ausgiebig genutzt. Der Spielplatz bietet für alle Kinder und Jugendlichen des Länggassquartiers und insbesondere für 1- bis 7-Jährige tolle Spielmöglichkeiten. Hier werden die ersten Schritte geübt und mit Laufrädern und Velos der geschützte und verkehrsfreie Raum erkundet. Der Spielplatz bietet den Betreuenden eine einfache Infrastruktur zur Begegnung. In der Länggasse finden sich kaum Freiräume mit vergleichbarer Qualität. Wo sonst kann Sport, Bewegung und Begegnung im Quartier von klein auf ermöglicht werden, und dies erst noch kostengünstig.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers kämpfen seit Jahrzehnten für die Erhaltung und Weiterentwicklung des öffentlichen Raumes in ihrem Wohnumfeld. Nun soll ihnen über Nacht ein wichtiger Spiel- und Begegnungsraum zu einem grossen Teil entzogen werden, ohne dass sie sich an der Entscheidfindung beteiligen konnten. Ein möglicher Neubau auf diesem Areal betrifft das Quartier, weshalb die Quartierbevölkerung in die Entscheidfindung hätte miteinbezogen werden müssen. (Art. 32 Gemeindeordnung). Auch die Mitwirkung von Kinder und Jugendlichen, wie die die Gemeindeordnung vorsieht, wurde bei der Planung nicht gefördert (Art. 33 Gemeindeordnung).

Weder die dringend notwendige Sanierung des Schulhauses noch der Bau einer Aula sollen verhindert werden. Der Spielplatz muss aber erhalten bleiben oder ein adäquater Ersatz geschaffen werden. Andere Situationslösungen für die Aula sind möglich.

Der Gemeinderat wird deshalb beauftragt:

1. Alle weiteren Arbeiten für den Neubau einer Aula vor dem grossen Länggassschulhaus sofort zurückzustellen, bis weitere Lösungen geprüft wurden. Die Prüfung ist umgehend an die Hand zu nehmen. Die Planung für die Sanierung des Schulhauses ist fortzusetzen.

2. Andere Situationslösungen für die Aula sind erneut zu prüfen. Dazu sind mindestens folgende Standorte für eine Aula aufgrund architektonischer, statischer, denkmalpflegerischer und brandschutztechnischer Kriterien zu prüfen und in Abwägung zu bringen:

· den Dachstock des grossen Länggassschulhauses
· die bestehende Turnhalle des grossen Länggassschulhauses in Boden zu versenken und die Aula an gleicher Stelle ohne Freiraumverlust aufzubauen.

3. In einem Freiraumkonzept aufzuzeigen, dass ein flächenmässig und punkto Nutzungsmöglichkeiten adäquater Spielplatz im näheren Umfeld realisiert wird.

4. Die Finanzierung eines solchen Ersatzspielplatzes sicher zu stellen.

5. Die Mitwirkung der Quartierbevölkerung – auch der Kinder und Jugendlichen – an der Entscheidfindung in geeigneter Weise sicher zu stellen.

Begründung der Dringlichkeit
Die Planung des Neubaus ist schon weit vorangeschritten. Es ist höchste Zeit, dass die Quartierbevölkerung in die Entscheidfindung eingebunden wird, bevor weitere Kosten durch die Planung eines Projektes entstehen, das in der geplanten Art und Weise von der Bevölkerung im Quartier abgelehnt wird.

Bern, 1. Dezember 2011

Interfraktionelle Motion GB/JA!, SP/JUSO, GFL/EVP (Monika Hächler, GB/Silvia Schoch-Meyer, SP/Rania Bahnan Büechi, GFL): Peter Künzler, Urs Frieden, Aline Trede, Judith Gasser, Rahel Ruch, Lea Bill, Christine Michel, Cristina Anliker-Mansour, Lea Kusano, Patrizia Mordini, Regula Fischer, Michael Köpfli, Ruedi Keller, Miriam Schwarz, Beat Zobrist, Halua Pinto de Magalhães, Giovanna Battagliero, Stefan Jordi, Annette Lehmann, Thomas Göttin, Ursula Marti, Nicola von Greyerz, Guglielmo Grossi, Kathrin Bertschy, Rania Bahnan Büechi, Susanne Elsener, Matthias Stürmer, Martin Trachsel, Daniel Klauser, Lukas Gutzwiller, Prisca Lanfranchi, Rithy Chheng, Hasim Sancar, Rolf Zbinden, Luzius Theiler, Daniela Lutz-Beck
Die Dringlichkeit wird vom Büro des Stadtrats abgelehnt.

Interfraktionelle Motion GFL/EVP, SP/JUSO, GB/JA!, GLP (Matthias Stürmer, EVP/Giovanna Battagliero, SP/Rahel Ruch, JA!/Michael Köpfli, GLP): Erarbeitung und Umsetzung einer Open Source Förderstrategie der Stadt Bern

Die jährlichen Investitionen in der Stadt Bern in die Informatik bewegen sich im mehrstelligen Millionenbereich, die Wahl von Technologien und Plattformen haben langfristige Konsequenzen. Umso wichtiger ist deshalb eine wirkungsvolle Informatikstrategie, die vorausschauend den Grundstein und die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Einsatz der finanziellen Mittel legt und der Stadtinformatik langfristig möglichst viele Handlungsoptionen freihält.

Die bisherige Praxis hat gezeigt, dass die Abhängigkeiten der Stadt Bern gegenüber grossen Software-Lieferanten stetig gestiegen sind. Aufgrund der Bindung an bisherige Lösungen müssen heute beispielsweise Software-Lizenzen beschafft werden, ohne dass Alternativen nur schon geprüft werden. Diese Situation ist sowohl für die Stadtinformatik wie auch für die Steuerzahlenden störend, müssen doch aufgrund der schwachen Verhandlungsposition Monopolrenten an die Softwarefirmen gezahlt werden.

Der Einsatz und die generelle Förderung von Open Source Software stellen eine Chance für die Stadt Bern dar. Ein vollständiger Wechsel auf Open Source Software führt zwar kurzfristig zu höherem Aufwand für technische Umstellungen und personelle Umschulungen, aber langfristig kann mit Kosteneinsparungen gerechnet werden. Die Abhängigkeiten der Stadt Bern von Technologie-Herstellern werden reduziert und die Kontrolle über Software und Daten wieder stärker zurück gewonnen. Auch profitieren die Informatikmitarbeitenden der Stadt, die sich mit vielseitig einsetzbarem Technologiewissen weiterbilden können. Gleichzeitig stimuliert eine Open Source Förderstrategie auch die Innovation und Wettbewerbskraft von lokalen Informatik Dienstleistern, verringert den digitalen Graben im Bildungsbereich und erschliesst neuartige Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Institutionen. Damit werden öffentliche Gelder vermehrt in öffentliche Güter investiert und die digitale Nachhaltigkeit der Informatik der Stadt Bern gestärkt.

Der Kanton Basel-Stadt hat bspw. 2010 eine Open Source Strategie veröffentlicht und entsprechende Umsetzungsmassnahmen angestossen. Das Schweizerische Bundesgericht setzt seit rund 10 Jahren eine Open Source Strategie um und hat dabei unter anderem die intern entwickelte Geschäftsverwaltungssoftware OpenJustitia unter einer Open Source Lizenz freigegeben. Damit können nun weitere Justizorganisationen wie die 26 kantonalen Gerichte von dieser Investition profitieren. Auch an Schweizer Hochschulen wird insbesondere im E-Learning Umfeld ausschliesslich auf Open Source Plattformen gesetzt. Weitere positive Beispiele bezüglichen Einsatz und Freigabe von Open Source Software sind vorwiegend im Ausland anzutreffen. Zahlreiche Fallstudien und aktuelle Meldungen zu Open Source Anwendung und Weiterentwicklung in der öffentlichen Verwaltung sind auf dem Europäischen Open Source Portal OSOR.eu veröffentlicht.

Der Gemeinderat wird daher aufgefordert:

1. Eine Open Source Förderstrategie zu erarbeiten, die insbesondere vorsieht, dass

· in der Regel bei allen künftigen Beschaffungen Betriebssystem- und Browserunabhängige Lösungen gewählt werden (z.B. Web-Applikationen, Java, Verwendung offener Datenformate)
· bei öffentlichen Ausschreibungen möglichst produkt- und herstellerneutral ausgeschrieben wird
· bei öffentlichen Ausschreibungen stets auch Open Source Lösungen zugelassen sind (vgl. Interfraktionelle Motion GLP, SP/JUSO von Michael Köpfli, GLP und Giovanna Battagliero, SP: Chancengleichheit auch im Software-Bereich! und Interpellation Martin Trachsel, EVP: Fragliche öffentliche Beschaffung von Informationstechnologie bei der Stadt Bern)
· bei gleichwertigen funktionalen Eigenschaften und vergleichbaren Kostenstrukturen die Open Source Variante bevorzugt wird und

· eigens oder im Auftragsverhältnis entwickelter Software-Code unter einer Open Source Lizenz veröffentlicht wird.

2. Die Open Source Förderstrategie aktiv umzusetzen indem

· bei den Informatikdiensten eine Kompetenzstelle Open Source geschaffen wird
· mittels Know-how-Aufbau Erfahrungen im Umgang mit Open Source Technologien gesammelt werden
· durch Pilotprojekte sowie Studien neue Einsatzgebiete von Open Source Lösungen identifiziert werden und

· ausreichende Finanzen für die Umsetzungsmassnahmen bereitgestellt werden.

3. Die Informatikdienste anzuweisen, sich aktiv in nationalen und internationalen Gremien im Bereich Open Source zu vernetzen und gemeinsam für die Förderung und Behördenzusammenarbeit einzusetzen.

4. Insbesondere im Bildungsbereich den Einsatz von und den Wechsel auf Open Source Software mit gezielter Unterstützung zu fördern und Lehrkräfte mit Informations- und Weiterbildungsmassnahmen über Open Source Software zu schulen. Die Massnahmen müssen kompatibel mit dem Projekt base4kids sein.

Die Open Source Förderstrategie ist so bald als möglich zu erarbeiten, die Umsetzungsmassnahmen müssen bis Mitte 2012 gestartet werden. Soweit der Gegenstand der Motion im Bereich der gemeinderätlichen Zuständigkeit liegt, kommt der Motion der Charakter einer Richtlinie zu.

Begründung der Dringlichkeit
Die Informatikdienste der Stadt Bern sind zurzeit daran, ihre Informatikstrategie zu überarbeiten. Der Entscheid für eine Open Source Förderstrategie wird diesen Prozess massgeblich beeinflussen.

Bern, 1. Dezember 2011

Interfraktionelle Motion GFL/EVP, SP/JUSO, GB/JA!, GLP (Matthias Stürmer, EVP/Giovanna Battagliero, SP/Rahel Ruch, JA!/Michael Köpfli, GLP): Martin Trachsel, Susanne Elsener, Manuel C. Widmer, Lukas Gutzwiller, Tania Espinoza, Daniel Imthurn, Rania Bahnan Büechi, Daniel Klauser, Peter Künzler, Halua Pinto de Magalhães, Beat Zobrist, Lea Kusano, Silvia Schoch-Meyer, Ruedi Keller, Guglielmo Grossi, Miriam Schwarz, Thomas Göttin, Gisela Vollmer, Ursula Marti, Stefan Jordi, Annette Lehmann, Patrizia Mordini, Nicola von Greyerz, Lea Bill, Hasim Sancar, Judith Gasser, Aline Trede, Monika Hächler, Cristina Anliker-Mansour, Urs Frieden, Christine Michel, Rolf Zbinden, Luzius Theiler, Kathrin Bertschy, Claude Grosjean, Prisca Lanfranchi, Mario Imhof, Yves Seydoux, Daniela Lutz-Beck, Beat Gubser, Rudolf Friedli, Manfred Blaser
Die Dringlichkeit wird vom Büro des Stadtrats abgelehnt.

Motion Fraktion SP/JUSO (Miriam Schwarz, SP): Fussgänger- und velofreundliche Ampelsteuerung der Kreuzung Monbijou/Eigerstrasse (Haltestelle Sulgenau)

Der Bericht „Der Verkehr aus Sicht der Kinder: Schulwege von Primarschulkindern in der Schweiz“ im Auftrag der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI 2004/006) zeigt für das Einzugsgebiet der Schulhäuser Sulgenbach und Marzili zahlreiche Gefahrenstellen. Einige davon wurden seit Vorliegen des Berichts durch die Stadt bereits verbessert oder behoben.

Bis Sommer 2011 mussten Schülerinnen und Schüler die Kreuzung nur für Wahlfächer und teilweise den Besuch der Tagesschule überqueren. Seit Beginn des Schuljahres 2011/12 ist die Kreuzung Monbijoustrasse/Eigerstrasse nun aber für 1. und 2. KlässlerInnen ein täglicher Schulweg.

Obwohl im engeren Bereich der Kreuzung wenige Unfälle zu verzeichnen sind, ist die Kreuzung vor allem für die zu Fuss Gehenden sehr gefährlich. Die Ampelsteuerung ist aus folgenden Gründen sehr fussgängerunfreundlich:

· Für die Querung der mehrspurigen Strassen müssen meist zwei Grünphasen abgewartet werden
· Die Mittelinsel auf Höhe der Haltestelle Sulgenau ist, insbesondere während der Hauptver-kehrszeiten, zu klein dimensioniert (vgl. Bild im Original PDF-Dokument)
· Es ist nicht immer sichergestellt, dass die Monbijoustrasse rechtzeitig gequert werden kann, um das stadteinwärts fahrende Tram zu erreichen. Wer sich vor der Titanic korrekt anmeldet und korrekt wartet, sieht dann Tram oder Bus einfahren, anhalten und wegfahren
· Der Rechtsabbieger bei der Titanic hat ein sogenanntes Konfliktgrün; d.h. die aus der Monbijoustrasse rechtsabbiegenden Fahrzeuge haben grün, die Fussgängerinnen und Fussgänger auf der Eigerstrasse ebenfalls. Für Schulkinder, die sich an das Grün des Lichtsignals halten, ist dies eine gefährliche Situation
· Verschiedene Beziehungen sind für den Veloverkehr mit sehr langen Wartezeiten verbunden, insbesondere aus Richtung Eigerplatz.

Diese unbefriedigende Situation führt dazu, dass Erwachsene – zu Fuss Gehende und Velo​fahrerInnen – die Ampelsteuerung in hohem Mass missachten. Sie gefährden sich damit einerseits selber und geben andererseits ein sehr schlechtes Vorbild für Kinder ab.

Der Gemeinderat wird deshalb beauftragt, folgende Massnahmen vorzusehen:

1. Die Ampelsteuerung der Kreuzung Monbijoustrasse/Eigerstrasse wird fussgänger- und velofreundlich programmiert, damit alle Strassen in einer einzigen Grünphase überquert werden können, und kein Konfliktgrün für Fussgänger mehr besteht
2. Die Monbijoustrasse im Bereich der Haltestelle und die Eigerstrasse auf der Seite Monbjoubrücke immer überquert werden können, um das stadteinwärts fahrende Tram zu erreichen.

Bern, 1. Dezember 2011

Motion Fraktion SP/JUSO (Miriam Schwarz, SP): Thomas Göttin, Annette Lehmann, Giovanna Battagliero, Stefan Jordi, Gisela Vollmer, Silvia Schoch-Meyer, Ruedi Keller, Nicola von Greyerz, Ursula Marti, Lea Kusano, Halua Pinto de Magalhães, Guglielmo Grossi, Beat Zobrist, Rithy Chheng, Patrizia Mordini
Motion Fraktion SVPplus (Roland Jakob/Manfred Blaser, SVP): Kein sofortiger Rückbau der Halenstrasse!

Der Gemeinderat wird hiermit beauftragt, mit dem Rückbau der Halenstrasse zuzuwarten, bis der Kanton seine Nachheruntersuchung vorgenommen hat und die Resultate vorliegen.

Begründung:

Mit Entscheid vom 29.5.2002 hat der Regierungsrat des Kantons Bern (RRB 1943) das Ausführungsprojekt SN1 Zubringer Neufeld (Teilprojekte TP 1 und TP 2) mit Schliessung der Halenstrasse gutgeheissen. Er hat darin zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit in Ziff. 3.1 und 3.4 als Auflage und Bedingung ausdrücklich eine Erfolgskontrolle basierend auf einer Vorher-/Nachheruntersuchung verlangt. Spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahme des Zubringers Neufeld sei eine umfassende Nachuntersuchung mit Wirkungskontrolle vorzunehmen. Frau Regierungsrätin Barbara Egger hat den Grossen Rat nun informiert, dass diese Nachkontrolle später erfolgt.

Eine Erfolgskontrolle gemäss Auflage im RRB 1943 bedingt eine umfassende Vorheruntersuchung, wie es ausdrücklich im Entscheid festgehalten ist. Eine solche Untersuchung des Status quo ante verlangt nach Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes und damit nach der Öffnung der Halenstrasse im früheren Umfang. Damit sich auch die Verkehrsflüsse wieder wie früher einstellen können, ist die Sperrung der Halenstrasse unverzüglich aufzuheben und die Vorheruntersuchung frühestens ein Jahr nach deren Wiedereröffnung durchzuführen.

Begründung der Dringlichkeit
Wegen der drohenden Komplettschliessung mit Rückbau wird Dringlichkeit verlangt.

Bern, 1. Dezember 2011

Motion Fraktion SVPplus (Roland Jakob/Manfred Blaser, SVP): Kurt Rüegsegger, Eveline Neeracher, Ueli Jaisli, Robert Meyer, Jimy Hofer
Die Dringlichkeit wird vom Büro des Stadtrats abgelehnt.

Motion Beat Gubser (EDU): Keine weiteren Subventionen für das politische Zentrum Reitschule
Nachdem der Stadtrat am 17. November 2011 beschlossen hat, den Leistungsvertrag mit dem Verein Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (IKuR), lediglich um ein Jahr zu verlängern, liess sich die IKuR am nächsten Tag u.a. wie folgt verlauten:

Mit dem Bekenntnis, aus der Reitschule einen „ganz normalen Kulturbetrieb“ machen zu wollen (…) Das Kultur- und Begegnungszentrum Reitschule war und ist ein Projekt der ausserparlamentarischen Linken, welches kulturelle, politische und soziale Anliegen unter einem Dach vereint (…).

Im Zweckartikel des Vereins IKuR, welcher auch im Leistungsvertrag enthalten ist, steht u.a. folgendes:

Die Erhaltung der alten Berner Reitschule und deren Nutzung als alternativer Kultur- und Begegnungsraum. Das Betreiben eines nichtkommerziellen Kultur- und Begegnungszentrums in der Reitschule. Die Förderung von selbstbestimmten Kultur- und Begegnungsräumen in der Agglomeration Bern. Die Förderung der kulturellen Vielfalt.

Im Zweckartikel ist konsequent nur von Kultur- und Begegnungszentrum die Rede. Daraus lässt sich ein Anspruch auf kulturelles und soziales Engagement ableiten. Und der Leistungsvertrag gilt somit auch nur für kulturelles und soziales Engagement.

Wieso wehrt sich dann die IKuR dagegen, ein „ganz normaler Kulturbetrieb“ zu sein? Wieso wird auch politisches Engagement beansprucht? Dazu müssen wir ein wenig im Reitschul-Manifest lesen, in welchem die IKuR als juristisches Dach der Reitschule bezeichnet wird. Bereits im zweiten Satz lesen wir folgendes:

Die Reitschule soll ein ausserparlamentarisch linkes, politisches Zentrum einer vernetzten Bewegung in Bern und zugleich ein Ort sein, wo unsere Kultur gelebt wird.

Noch bevor der Begriff Kultur erwähnt wird, definiert sich die Reitschule als ausserparlamentarisch linkes, politisches Zentrum.

Weiter unten lesen wir dann:

Die Reitschule ist ein politisch-kulturelles Zentrum, das unter anderem via Kultur politische Inhalte vermittelt(…)
Kultur ist also für die IKuR lediglich ein trojanisches Pferd, um politische Inhalte zu vermitteln. Ein politisches Zentrum ist jedoch nicht berechtigt Subventionen zu erhalten.

Das, was ich hier beschrieben habe, ist eigentlich allen Beteiligten klar. Trotzdem ist in der Öffentlichkeit immer nur vom Kultur- und Begegnungszentrum Reitschule die Rede. Das ist nicht ehrlich und die Öffentlichkeit wird bewusst an der Nase herumgeführt.

Der Gemeinderat wird deshalb aufgefordert, keine weiteren Leistungsverträge mit der IKuR abzuschliessen.

Bern, 1. Dezember 2011

Motion Beat Gubser (EDU)

Postulat Fraktion GB/JA! (Hasim Sancar, GB): Kriterien für Werbung in den städtischen Gebäuden
In der Schalterhalle der Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei an der Predigergasse 5 werden über ein elektronisches Kundeninformationssystem (KIS) nicht nur Informationen über Veranstaltungen in der Stadt Bern gegeben, sondern es wird auch Werbung für Privatwirtschaft gemacht.

Auf unsere Interpellation vom 26. Mai 2011 mit Titel „Die städtische Verwaltung ist keine Werbefläche für die Privatwirtschaft“ (11.000192) antwortet der Gemeinderat, dass er aus fi-nanziellen Gründen auf diese Einnahmenquelle nicht verzichten möchte. Leider erwähnt er nicht, wie viel eine solche Werbung kostet. Der Preis würde nämlich auch zeigen, wer denn überhaupt die Möglichkeit hat Werbung zu schalten. Kann es sich auch ein kleiner Laden, z.B. eine Quartierschuhmacherei leisten, an der Predigergasse eine Werbeeinschaltung zu mieten? Oder liegt es nur für grössere Unternehmen und Ketten drin? Können auch die NGOs, die in Bern Dienstleistungen erbringen, diese bekannt machen? Leider hat der Gemeinderat in seiner Antwort auch nicht verraten, wie viel Einnahmen er mit diesen Werbungen generiert,

Der Gemeinderat erwähnte in seiner Antwort auch, dass diese Werbeinformationen weder politische, rassistisch, sexistische oder andere diskriminierende Inhalte beinhalten. Er erwähnt in seiner Antwort aber nicht, nach welchen Kriterien er die Werbungen als nicht politisch, nicht rassistisch, nicht sexistisch oder nicht diskriminierend einstuft. Wenn es einen Kriterien-Katalog für die Zulassung dieser Werbung gibt, könnte dies ja kommuniziert werden.

Wir haben grosse Bedenken, dass die Stadt Bern für die Privatwirtschaft eine Werbefläche wird. Auch bezüglich der Inhalte der geschalteten Werbungen sind wir skeptisch.

Wir bitten dem Gemeinderat:
1. Nochmals zu prüfen, ob er auf diese Werbung der Privatwirtschaft in den Amtsgebäuden aus staatspolitischen Gründen nicht verzichten möchte
2. Wenn er nicht bereit ist, auf diese private Werbung in den Amtsgebäuden zu verzichten, sollte er dem Stadtrat die Zulassungskriterien für diese Werbung offenlegen und aufzeigen, wie er politische, rassistische, sexistische oder andere diskriminierende Inhalte definiert, um über die Zulassung der Werbung zu entscheiden

3. Er soll auch zeigen, wie in Bern tätige NGOs oder Vereine Zugang zu diesen Werbemöglichkeiten haben.

Bern, 1. Dezember 2011

Postulat Fraktion GB/JA! (Hasim Sancar, GB): Judith Gasser, Aline Trede, Cristina Anliker-Mansour, Urs Frieden, Monika Hächler, Christine Michel, Rahel Ruch, Lea Bill, Rolf Zbinden, Luzius Theiler
Postulat Fraktion GLP (Michael Köpfli/Kathrin Bertschy, GLP): Reduktion der Velodiebstähle durch Ködervelos mit einem GPS-Sender

Letztes Jahr hat ein Vergleich basierend auf Auswertungen der Kriminalstatistiken der Polizeidienststellen zwischen 60 Städten in der Schweiz, Deutschland und Österreich gezeigt, dass Bern eine Hochburg des Velodiebstahls ist (vergleiche Bericht NZZ, 12.10.2010
). In der Stadt Bern werden nicht nur überdurchschnittlich viele Velos gestohlen, die Aufklärungsrate bei den Diebstählen ist zudem vergleichsweise gering. Solange Diebe kaum befürchten müssen, dass sie gestellt werden, werden die Velodiebstähle wohl kaum abnehmen. Eine Reduktion dieser Velodiebstähle kann deshalb nur mit einer höheren Aufklärungsrate erreicht werden. Da der Polizeibestand zu diesem Zweck aus Ressourcengründen nicht einfach aufgestockt werden kann, sind kreative und kostengünstige Massnahmen gefragt. Eine effiziente Massnahme, um mit geringem Ressourcenaufwand und hoher präventiver Wirkung die Zahl der Velodiebstähle zu verringern, wäre der Einsatz von Ködervelos, welche mit einem GPS-Sender ausgestattet sind. In Holland wird diese Methode teilweise bereits mit Erfolg angewendet. Durch den GPS-Sender im Velo erhält die Polizei umgehend eine Meldung, wenn das Ködervelo entwendet wird und kann den Dieb so auf frischer Tat ertappen.

Der Gemeinderat soll deshalb in Zusammenarbeit mit Police Bern prüfen, inwiefern ein solches Projekt mit GPS-Ködervelos auch in der Stadt Bern möglich wäre.

Bern, 1. Dezember 2011

Postulat Fraktion GLP (Michael Köpfli/Kathrin Bertschy, GLP): 

Interpellation Fraktion FDP (Alexander Feuz, FDP): Gelten die Verkehrsregeln für alle? Oder Privilegierung der Stadtnomaden/Zaffaraya Stadttauben Co.?

Die sog. Stadtnomaden sowie die Hüttensiedlung Zaffaraya aber auch andere ähnliche Wohnformen werden seit geraumer Zeit durch die Behörden privilegiert behandelt. Die allgemeingültigen Prinzipien des Baurechts sowie des Strassenverkehrsrechts/Zulassung scheinen offenbar für sie nicht zu gelten.

Jedenfalls gemäss Medienberichten zügelt zumindest ein Teil der Betroffenen alle drei Monate mitsamt ihren Fahrzeugen den Standort. Insbesondere interessiert der Umstand, ob die häufig vorkommenden Zügelaktionen auf öffentlichem Grund strassenverkehrsrechtlich korrekt verlaufen und die Fahrzeuge eingelöst sind.

Der Gemeinderat ist deshalb gebeten, die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

1. Sind die Fahrzeuge (Wohnwagen etc.) bei der Überführung auf öffentlichen Strassen korrekt eingelöst?

2. Sind sie bei der Überführung auf öffentlichen Strassen verkehrstüchtig?

3. Bestehen diesbezügliche gültige Halterhaftpflichtversicherungen?

4. Kontrolliert die Polizei bei Zügelaktionen, ob die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind? Wenn Nein, warum nicht?

5. Liegen diesbezüglich etwas allfällige Ausnahmebewilligungen von entsprechenden Strassenverkehrsvorschriften des Bundes oder des Kantons vor? Wenn Ja, welche?

6. Falls nicht alle Fahrzeuge eingelöst sind, wer haftet bei einem allfälligen Schadensfall anlässlich der Transporte?

7. Bei Wissen um diesen Umstand und Nichteinschreiten könnte die Stadt Bern gestützt auf Staatshaftungsansprüche zur Verantwortung gezogen werden, insbesondere zumal sie diese Zügelaktionen befürwortet und unterstützt. Wie stellt sich der Gemeinderat zum Umstand, dass im Schadensfall daraus haftungsrechtliche sehr kostspielige Konsequenzen auf ihn zukommen könnten?

8. Ohne Einlösung der Fahrzeuge ist ein rechtmässiger Transport der Wohnwagen nur über Sattelschlepper o.ä. möglich. Wird dies entsprechend kontrolliert und bei Verstoss sanktioniert? Wenn Nein, warum nicht?

9. Beteiligt sich die Stadt an den Kosten dieser Zügelaktionen/Transporte?

· finanziell?

· personell (Verkehrspolizei)?
· durch andere Mittel?

10. Ist der Gemeinderat gewillt in Zukunft die für alle gültige Rechtsordnung auch in Bezug auf die Stadtnomaden, Zaffaraya ed.al. durchzusetzen?

Bern, 1. Dezember 2011

Interpellation Fraktion FDP (Alexander Feuz, FDP): Jacqueline Gafner Wasem, Mario Imhof, Bernhard Eicher, Jimy Hofer, Roland Jakob, Ueli Jaisli, Kurt Rüegsegger, Rudolf Friedli, Eveline Neeracher, Manfred Blaser

Kleine Anfrage Jacqueline Gafner Wasem (FDP): Tram Region Bern – Betriebliche Optimierungen (Veränderungen des heutigen Angebotes) als Alternative zu einer zweiten Tramachse zur Entlastung der Innenstadt

Am Nachmittag des 8. Dezembers 2011 findet die 7. Regionalversammlung (RV) der Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RK Bern-Mittelland) in Belp statt (vergleiche Einladung und Programm
). Unter den 13. Traktanden, die zur Behandlung anstehen, betrifft Traktandum 7 das Projekt Tram Region Bern: Danach wird der RV durch die Verkehrskommission der RK Bern-Mittelland, unterstützt durch die Geschäftsleitung der RK Bern-Mittelland, beliebt gemacht, einen mehrjährigen Verpflichtungskredit (2011/2012) in Höhe von Fr. 120'000.00 für die Erarbeitung einer Studie Regionales Tramkonzept zu bewilligen.

Bestandteil des Kreditantrags ist eine Honorarofferte (Entwurf) „Regionales Tramkonzept: Mittel- bis langfristige betriebliche Varianten im Zusammenhang mit Tram Region Bern“, in der unter anderem die Ausgangslage (Ziff. 1), die Aufgabenstellung (Ziff. 2) und die betrieblichen Lösungsansätze (Ziff. 3) beschrieben werden. Von Interesse sind dabei insbesondere die nachstehenden Aussagen, die auszugweise zitiert werden, wobei Hervorhebungen durch die Unterzeichnende kursiv ausgefertigt sind:

1.   Ausgangslage
Betriebliche Optimierungen (Veränderungen des heutigen Angebotes) sind (...) nicht Bestandteil der ZMB
 . Es stellt sich jedoch die Frage, ob (als Alternative zu einer zweiten Tramlinie) eine Entlastung der Innenstadt auch mit betrieblichen Lösungen erreicht werden kann. (...)

2.   Betriebliche Lösungsansätze 

Aus heutiger Sicht sind verschiedene Lösungsansätze denkbar, bei denen folgende Fragen zu beantworten sind:

· Intervall-Ausdehnung: In Basel und Zürich wird durchgehend ein 7½-Minuten-Intervall angeboten. Wäre dies auch auf den Bernmobil Tramlinien denkbar? Allenfalls auf den schwächeren Linienästen? Ev. mit grösserem Rollmaterial? Ev. grundsätzlich mit 7½-Minuten-Intervall mit Verdichtung der starken Tramlinien ins Spitzenzeiten?

· Umstellung Tram -> Bus: Mit Tram Bern-West (Brünnen, Bümpliz) und Tram Region Bern (Köniz, Ostermundigen) werden verschiedene starke gewachsene Buslinien auf Tram umgestellt. Wäre es möglich, diesen Umstellungsprozess auch in umgekehrter Richtung den veränderten Bedürfnissen anzupassen? Beispielsweise sind gewisse Tramgäste (z.B. Fischermätteli, Ostring) heute stark unterdurchschnittlich. Wäre es zweckmässig, solche Linienäste auf Bus umzustellen?

· Ostnetz: Bei Störungen auf dem Innenstadt-Abschnitt Bahnhof-Spitalgasse-Marktgasse kann heute mit den Tramlinien ein „Ostnetz“ betrieben werden, bei dem die Innenstadt nur bei der Haltestelle Zytglogge tangiert, der Bahnhof jedoch nicht erreicht wird. Wäre es denkbar, im Normalbetrieb eine solche „Ostlinie“ zu verknüpfen? Könnten heutige Ostäste eventuell aufgeteilt werden (jeder 2. Kurs via Innenstadt-Bahnhof, jeder 2. Kurs via „Ostnetz“)?

Allenfalls ergeben sich bei einem vertieften Studium noch weitere Lösungsansätze.

(Ende Zitat)

Mit Blick auf die Dringliche Motion der AKO: Finanzielle Zusicherung für den Bau einer zweiten Tramachse zur Entlastung der Spitalgasse/Marktgasse, die der Stadtrat am 12. Mai 2011 mit 52 : 4 Stimmen erheblich erklärt hat, aber auch angesichts der Tatsache, dass die Zitterpartie im Parlament von Köniz, die nur dank Stichentscheid der Ratspräsidentin nicht mit dem vorzeitigen Aus des Projekts Tram Region Bern endete, gerade mal einen halben Monat zurückliegt, muss man sich ob der Vorgänge in der RK Bern-Mittelland doch sehr wundern, zumal die Direktorin TVS Mitglied der Verkehrskommission der RK Bern-Mittelland ist, die für die hier interessierende Kreditvorlage der RV der RK Bern-Mittelland verantwortlich zeichnet, und alle oben angedachten betrieblichen Lösungsansätze mit einer Verschlechterung des öV-Angebots für die Stadtberner Bevölkerung verbunden wären.

Der Gemeinderat wird daher um Antworten auf folgende Fragen ersucht:

1. Ist dieses Geschäft im Gemeinderat je formell traktandiert worden? Wenn Ja, mit welchem Ergebnis? Wenn Nein, weshalb nicht?

2. Wie glaubwürdig sind die Beteuerungen des Gemeinderates, dass auch er eine zweite Tramachse zur Entlastung der Hauptgassen der Altstadt wolle?

3. Darf die Bevölkerung der Stadt Bern weiterhin darauf vertrauen, dass der Gemeinderat ihre Interessen im Zusammenhang mit dem Projekt Tram Region Bern bestmöglich vertritt?

Bern, 1. Dezember 2011
Kleine Anfrage Jacqueline Gafner Wasem (FDP): Alexandre Schmidt, Mario Imhof, Yves Seydoux, Bernhard Eicher, Alexander Feuz, Dolores Dana, Christoph Zimmerli, Pascal Rub

Kleine Anfrage Rudolf Friedli (SVP): Gestützt auf welche Rechtsgrundlagen bezahlt die Stadt Bern die Miete für die Reitschule?

In den Zeitungen vom 29. und 30. November 2011 war zu lesen, dass die Stadt Bern vor dem Hintergrund, dass kein Leistungsvertrag für das Jahr 2012 zwischen dem Verein Reitschule und der Stadt bestehen wird, die Miete für die Reitschule an die Stabe AG bezahlen wird. Das wirft Fragen auf:

1. Welchen Stellenwert misst der Gemeinderat dem Leistungsvertrag überhaupt noch bei, wenn Zahlungen auch ohne Leistungsvertrag getätigt werden?

2. Die Stadt darf doch den Mietzins erst bezahlen, wenn sie dazu eine rechtliche Grundlage hat? (Die rechtliche Grundlage wäre doch Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a des Leistungsvertrages-Entwurfs? Ein blosser Entwurf ist doch keine Rechtsgrundlage.)

3. Wer ist Mieter der Reitschule? Die Stadt oder die Reitschüler? Doch zufolge Artikel 12 Absatz 2 die Reitschule?

4. Sofern die Reitschüler Mieter sind: Warum bezahlt dann die Stadt als Nichtmieterin die Miete bzw. warum zahlt die Stadt Fremdschulden?

5. Sofern (wider Erwarten) die Stadt Mieter ist: Warum wird dann überhaupt noch ein Leistungsvertrag mit der Reitschule angestrebt, wenn die Stadt doch die Gelder ohnehin selber ausgibt?

6. Nochmals. Auf Grund welcher Rechtsgrundlage (also nicht politischer Wille) bezahlt die Stadt Bern die Miete? (Dass die Stadt Gelder im Budget eingestellt hat, genügt doch nicht. Vielmehr muss im städtischen Recht auch eine Rechtsgrundlage bestehen, die den Gemeinderat berechtigt, das budgetierte Geld auszugeben. Sonst könnte der Gemeinderat doch auch gleich die Rechnungen von Herrn XY aus Honolulu übernehmen, wenn es keine Rechtsgrundlage im stadtbernischen Recht bräuchte.)

Bern, 1. Dezember 2011

Kleine Anfrage Rudolf Friedli (SVP)
Kleine Anfrage Rania Bahnan Büechi, Manuel C. Widmer (GFL): Tourismusförderung – Wie und wann geht es mit der Tourismusförderabgabe TFA weiter?

Im Mai 2009 hat der Gemeindrat zur Vernehmlassung über eine Tourismusförderungsabgabe eingeladen. Seither herrscht in Sachen TFA Funkstille, obschon die Tourismusförderung unter den fehlenden Mitteln leidet und deshalb vom Stadtrat wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage zusätzliche Gelder bekam, um die Stadt auch unter den erschwerten Bedingungen bestmöglich zu positionieren. Das ist Bern Tourismus laut den Zahlen auch gelungen.

Allerdings wäre es wünschenswert, dass die Mittel zur Bekanntmachung und Bewerbung der Hauptstadt auch von jenen mitgetragen werden, die letztendlich von den Touristinnen und Touristen mitprofitieren.

Nun ist die TFA anscheinend ins Stottern geraten. Was in 25 Gemeinden des Kantons Bern bereits Realität ist, scheint in der (Kantons-)Hauptstadt auf ungeahnte Probleme zu stossen. Obschon Bern Tourismus unbestritten mehr Mittel braucht, um die Besucher- und Übernachtungszahlen nicht nur zu halten sondern sogar zu steigern, wird die Möglichkeit, dass jene diese Finanzen generieren, die auch davon profitieren, leider nicht genutzt. Ein eigentlich guter Vorschlag liegt in der Schublade und liegt, und liegt, und liegt.
Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zur TFA zu beantworten:

1. Wo steht das Projekt TFA heute?

2. Was ist seit der Vernehmlassung zur TFA mit dem Projekt passiert?

3. Haben sich grundlegende Prämissen oder Argumentationen geändert seit der Vernehmlassungsvorlage?

4. Welches sind die Hürden, die einem Vortrag für die Einführung einer TFA entgegenstehen?

5. Wo liegen die Differenzen zwischen den Gemeinden im Kanton, welche eine TFA bereits kennen und der Stadt Bern?

6. Sieht der Gemeinderat eine Möglichkeit, dass der Stadtrat für die Jahre 2014-2015 keine zusätzlichen Mittel sprechen muss, weil diese bereist aus einer TFA generiert werden könnten?

7. Wann ist mit einem Vortrag an den Stadtrat für eine Tourismusförderungsabgabe zu rechnen?

Bern, 1. Dezember 2011
Kleine Anfrage Rania Bahnan Büechi, Manuel C. Widmer (GFL): Susanne Elsener, Martin Trachsel, Daniel Klauser, Matthias Stürmer, Tania Espinoza, Peter Künzler

� �HYPERLINK "http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/hochburgen_des_velodiebstahls_1.7961119.html"��http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/hochburgen_des_velodiebstahls_1.7961119.html�


� �HYPERLINK "http://www.regionbern.ch/bernmittelland/inhalte/kommunikation/agenda/RV-111208-agenda.php"��http://www.regionbern.ch/bernmittelland/inhalte/kommunikation/agenda/RV-111208-agenda.php�


� Zwecksmässigkeitsbeurteilung (ZMB) für eine zweite Tramachse in der Innenstadt Bern
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